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19.38 

Abgeordneter Mag. Klaus Fürlinger (ÖVP): Hohes Präsidium! (Zwischenruf des Abg. 

Klaus Uwe Feichtinger.) – Herr Ausschussvorsitzender Kollege Feichtinger, ich danke 

für den ersten Einwurf. Ich möchte mich auch nur mit deinen Einlassungen beschäf-

tigen, denn die anderen Einlassungen, die vom Kollegen Pilz gekommen sind, lasse 

ich links liegen, denn es muss jeder in diesem Haus für sich entscheiden, wer die 

moralische Hoheit hat und wer sie nicht hat. (Beifall bei ÖVP und FPÖ. – Neuerlicher 

Zwischenruf des Abg. Klaus Uwe Feichtinger.)  

Wir haben uns gestern in diesem Ausschuss ganz klar dazu bekannt, Herr Kollege 

Feichtinger, keine materiell-rechtlichen Wertungen zu treffen (Abg. Klaus Uwe 

Feichtinger: Hab ich auch nicht gemacht!), und dann stellst du dich heraus und sagst: 

Es gilt die Unschuldsvermutung. – Heute Mittag nagelst du dann in der APA-OTS eine 

Presseaussendung hinaus: „Feichtinger zu Immunitätsfall Hafenecker: Gefährliche 

Drohung gehört nicht zur Tätigkeit von Abgeordneten“. (Abg. Klaus Uwe Feichtinger: 

Ja ist das nicht so?!) – Was bitte, Herr Kollege Feichtinger, ist das für eine Wertung? 

Das ist Vorverurteilung – das ist Vorverurteilung! (Beifall bei ÖVP und FPÖ. – Abg. 

Rosenkranz: Das wird ja immer besser!) 

Dann muss ich als Anwalt euch sagen: Wählt eine andere Formulierung, denn das hier 

ist die Unterstellung, dass er es begangen hat, und das gehört sich nicht! Sagen Sie 

nicht im Ausschuss etwas anderes als hier heraußen, das ist nicht in Ordnung. So 

können wir auch im Immunitätsausschuss nicht miteinander arbeiten. Leute, so geht es 

nicht! (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 
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